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RS OGH 2007/10/9 10Ob44/07d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.2007

Norm

ABGB §1041 A1

ABGB §§1293 ff

ABGB §§1431 ff A

ABGB §1452

Rechtssatz

Wer aufgrund einer Ersitzung Rechte verliert, hat keinen Bereicherungsanspruch oder Verwendungsanspruch gegen

den Ersitzenden. Dem Schutzzweck der Rechtsvorschriften über die Ersitzung entspricht es, gegen den Ersitzenden

auch einen allfälligen Schadenersatzanspruch des ehemaligen Eigentümers auszuschließen. Ein allfälliger

Schadenersatzanspruch des ehemaligen Eigentümers gegen Dritte wird durch die Ersitzung aber nicht berührt.
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JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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